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Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung 2019

Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der 
ERWE Immobilien AG am 13. Juni 2019, um 10:00 Uhr, in das 
„Herriot’s“, Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main, ein.

TAGESORDNUNG 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des  
Lageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats und des  
erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angabe nach 
§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, jeweils für das Ge-
schäftsjahr 2018

  Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jah-
resabschluss bereits gebilligt und den Jahresabschluss 
damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch 
die Hauptversammlung. Jahresabschluss und Lagebericht, 
Bericht des Aufsichtsrats und Bericht des Vorstands mit 
den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der 
Hauptversammlung, ohne dass es nach Aktiengesetz einer 
Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen. Diese Un-
terlagen können im Internet unter

  http://www.erwe-ag.com im Bereich „Investor Relations/
Hauptversammlung“

  eingesehen werden. Ferner werden sie in der Hauptver-
sammlung zugänglich sein und dort auch näher erläutert 
werden. 
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auf EUR 40.000 für den Aufsichtsratsvorsitzenden und auf  
EUR 30.000 für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden erhöht werden.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden 
Beschluss zu fassen:

 § 13 Abs. 1 S. 1 der Satzung wird wie folgt ersetzt: 
 
  „Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Ge-

schäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine Vergü-
tung in Höhe von EUR 20.000.“

 § 13 der Satzung bleibt im Übrigen unverändert.

6.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- 
und eines etwaigen Andienungsrechts sowie zur Einzie-
hung eigener Aktien 

  Um der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, eigene Aktien 
zu erwerben und zu veräußern (z.B. als Akquisitionswäh-
rung) soll eine entsprechende Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen werden.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden 
Beschluss zu fassen:

 a)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft bis zu ins-
gesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwer-
ben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen 
Hauptversammlung am 13. Juni 2019 wirksam und gilt 
bis einschließlich zum 12. Juni 2024. Die Ermächtigung 
kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals 
ausgeübt werden. Sie kann auch durch Konzernunter-
nehmen oder durch Dritte ausgeübt werden, die für 
Rechnung der Gesellschaft oder eines Konzernunterneh-
mens handeln. 

2.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2018

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

  Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2018

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

  Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung er-
teilt.

4.  Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für eine ge-
gebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des Halb-
jahresfinanzberichts

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

  Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & 
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Hamburg, wird zum Abschlussprüfer und Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum 
Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjah-
resfinanzberichts im Geschäftsjahr 2019 gewählt.

5.  Satzungsänderung zur Erhöhung der Aufsichtsratsvergü-
tung

  Durch das neu eingeführte Geschäftsmodell und den for-
cierten Wachstumskurs der Gesellschaft sind die Anforde-
rungen an den Aufsichtsrat deutlich gestiegen. Die aktuelle 
sehr moderate Vergütung des Aufsichtsrats erscheint vor 
diesem Hintergrund nicht mehr angemessen. Sie soll da-
her auf EUR 20.000 für ein einfaches Aufsichtsratsmitglied, 
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vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes 
Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausge-
schlossen. 

 b)  Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, 
die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats neben der 
Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an alle 
Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre wie folgt zu verwenden: 

  (i)  zur Veräußerung gegen Sachleistung, soweit dies zu 
dem Zweck erfolgt, Unternehmen, Unternehmens-
teile, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige 
Vermögensgegenstände zu erwerben oder Unter-
nehmenszusammenschlüsse durchzuführen; 

  (ii)  zur Veräußerung gegen Barzahlung, soweit dies zu 
einem Preis erfolgt, der den Börsenpreis der Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächti-
gung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 
10% des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung über diese Ermächtigung oder – falls dieser 
Wert geringer ist – auf 10% des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien. Das Er-
mächtigungsvolumen verringert sich um den antei-
ligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft, der 
auf Aktien entfällt oder auf den sich Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldver-
schreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben oder veräußert worden sind; 

  (iii)  zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglie-
der des Vorstands der Gesellschaft, soweit sie zur 
Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des 
Vorstands der Gesellschaft eingeräumten Bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft verwendet wer-

   Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit ande-
ren eigenen Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben 
hat und noch besitzt oder die ihr nach den §§ 71a ff. 
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 
10% des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die 
Gesellschaft darf die Ermächtigung nicht zum Zwecke 
des Handels in eigenen Aktien ausnutzen. 

   Der Erwerb der eigenen Aktien kann nach Wahl der Ge-
sellschaft über die Börse oder mittels eines an alle Aktio-
näre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen: 

  (i)  Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Bör-
se, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegen-
wert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch-
schnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft 
im XETRA-Handel (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) der Deutsche Börse AG an den 
fünf letzten Börsenhandelstagen vor dem Tag des 
Erwerbs oder dem Tag der Eingehung der Verpflich-
tung zum Erwerb um nicht mehr als 10% über- oder 
unterschreiten. 

  (ii)  Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerich-
tetes öffentliches Kaufangebot der Gesellschaft, 
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte 
der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Er-
werbsnebenkosten) den am vierten Börsenhandels-
tag vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots 
geltenden Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft 
im XETRA-Handel (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) der Deutsche Börse AG um nicht 
mehr als 10% über- oder unterschreiten. Das Volu-
men des Angebots kann begrenzt werden. Sofern 
die Gesamtzahl der von den Aktionären zum Erwerb 
angebotenen Aktien dieses Volumen überschreitet, 
erfolgt die Annahme im Verhältnis der zum Erwerb 
angebotenen Aktien. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb 
angebotener Aktien je Aktionär sowie eine Run-
dung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Ver-
meidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kann 
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 d)  Die Ermächtigungen unter Buchstabe b) und c) können 
einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder 
gemeinsam ausgeübt werden. 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 über die 
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
bei der Verwendung eigener Aktien sowie für den Ausschluss 
eines etwaigen Andienungsrechts: 

Die Gesellschaft verfügt derzeit über keine Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien mehr. In Punkt 6 der Tagesordnung wird 
der Hauptversammlung dementsprechend vorgeschlagen, den 
Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien bis zu 10% des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. 

Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der vorgeschla-
genen Ermächtigung entweder über die Börse oder mittels eines 
an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. 
Erfolgt der Erwerb eigener Aktien mittels eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots, so erfolgt nach der vor-
geschlagenen Ermächtigung, sofern die Gesamtzahl der zum 
Erwerb angebotenen (angedienten) Aktien ein vom Vorstand 
festgelegtes Volumen überschreitet, der Erwerb nach dem Ver-
hältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten). Nur wenn 
im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach 
Beteiligungsquoten erfolgen kann, lässt sich das Erwerbsver-
fahren in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch 
abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Ak-
tionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient zum 
einen dazu, kleine Restbestände und eine damit möglicherweise 
einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu 
vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der 
technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll 
in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen 
werden können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote 
und/oder die Anzahl der vom einzelnen andienenden Aktionär zu 
erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es 

den sollen. Soweit in diesem Zusammenhang eigene 
Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 
übertragen werden sollen, entscheidet der Aufsichts-
rat der Gesellschaft; 

  (iv)  zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Wertpapierdar-
lehen/Wertpapierleihen, die zum Zweck der Ausgabe 
von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft entsprechend vorstehender 
Ziffer (iii) aufgenommen wurden; 

  (v)  z ur Erfüllung von Options- und/oder Wandlungs-
rechten bzw. -pflichten aus von der Gesellschaft 
oder ihren Konzerngesellschaften begebenen Opti-
ons- und/oder Wandelschuldverschreibungen und/
oder zur Gewährung eines Bezugsrechts auf eigene 
Aktien für Inhaber oder Gläubiger der von der Ge-
sellschaft oder ihren Konzerngesellschaften aus-
gegebenen Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen in dem Umfang, wie es ihnen nach 
Ausübung eines ihnen eingeräumten Options- oder 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Opti-
ons- oder Wandlungspflicht als Aktionär zustehen 
würde und nach näherer Maßgabe der Anleihe- bzw. 
Optionsbedingungen zum Zwecke des Verwässe-
rungsschutzes angeboten werden kann; 

  (vi)   für Spitzenbeträge im Fall der Veräußerung eigener 
Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebots an alle 
Aktionäre. 

 c)  Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil 
der eigenen Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf. Die eigenen Aktien können 
auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG im vereinfachten Ver-
fahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des 
auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrags des Grund-
kapitals eingezogen werden. Der Vorstand ist in diesem 
Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Sat-
zung ermächtigt. 
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lung veräußern kann, soweit dies zu einem Preis erfolgt, der 
den Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit die-
ser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechts-
ausschluss Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung ermög-
licht es der Gesellschaft, auf Angebote bzw. dem Geschäfts-
zweck der Gesellschaft dienende Beteiligungsnachfragen 
von Investoren kurzfristig reagieren zu können. Im Interesse 
der Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesellschaft soll 
damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, in-
stitutionellen Investoren im In- und Ausland Aktien der Ge-
sellschaft anzubieten und/oder neue Investorenkreise zu 
erschließen.

•  Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
werden dabei angemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschränkt sich auf insgesamt 
höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer 
ist – auf 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung der Aktien. Das Ermächtigungsvolumen verringert sich 
um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien 
entfällt oder auf den sich Options- oder Wandlungsrechte 
bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die 
seit Erteilung dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer oder entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
oder veräußert worden sind. Durch die Anrechnungen wird 
sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter 
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen wür-
de, dass insgesamt für mehr als 10% des Grundkapitals das 
Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
schlossen wird.

erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstech-
nisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss 
eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich 
und nach Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats aus 
den genannten Gründen auch gerechtfertigt sowie gegenüber 
den Aktionären angemessen. 

Der Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die 
eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats teilweise 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwen-
den, insbesondere zu veräußern. Die Veräußerung der eigenen 
Aktien soll in den folgenden Fällen und aus den folgenden Grün-
den unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen 
können: 

•  Das Bezugsrecht der Aktionäre soll bei der Veräußerung 
eigener Aktien gegen Sachleistung ausgeschlossen werden 
können, soweit dies zu dem Zweck erfolgt, Unternehmen, 
Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder 
sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben oder Unter-
nehmenszusammenschlüsse durchzuführen. Der internatio-
nale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft ver-
langen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. 
Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft 
daher die notwendige Flexibilität gewähren, um sich bietende 
Gelegenheiten zur Durchführung entsprechender Unterneh-
mens- oder Beteiligungsakquisitionen oder des Erwerbs von 
sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel aus-
nutzen zu können. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen dieser 
Ermächtigung bestehen zurzeit nicht. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass 
die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 
In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der 
als Gegenleistung hingegebenen Aktien an deren Börsenkurs 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsen-
kurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal er-
zielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen 
des Börsenkurses zu gefährden. 

•  Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand 
die eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Bör-
se oder durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzah-
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Aktien, die sie auf Grundlage des vorgeschlagenen Ermäch-
tigungsbeschlusses erworben hat, oder einen Barausgleich 
gewähren will. Ob und in welchem Umfang von der Ermäch-
tigung zur Verwendung von eigenen Aktien Gebrauch ge-
macht oder aber neue Aktien aus bedingtem Kapital bzw. 
ein Barausgleich gewährt wird, wird die Gesellschaft jeweils 
unter Berücksichtigung der vorliegenden Markt- und Liqui-
ditätslage im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft 
entscheiden. Dabei wird sie auch die anderweitigen Möglich-
keiten zur Verwendung von etwa erworbenen eigenen Aktien 
in die Entscheidung einbeziehen.

•  Zudem schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Be-
zugsrecht der Aktionäre zugunsten der Inhaber von Opti-
ons- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszuschlie-
ßen, um den Inhabern bzw. Gläubigern bereits bestehender 
Options- oder Wandelrechte bzw. -pflichten die Aktien nach 
Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. Anleihebedingungen 
zum Zwecke des Verwässerungsschutzes anzubieten. Dies 
hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für 
die Inhaber bereits bestehender Options- oder Wandelrechte 
bzw. -pflichten nicht nach den Options- bzw. Anleihebedin-
gungen ermäßigt werden muss, um den darin etwa vorge-
sehenen Verwässerungsschutz der Inhaber oder Gläubiger 
dieser Rechte bzw. Pflichten zu gewährleisten.

•  Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung 
der eigenen Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebots an 
die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionä-
re für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit des 
Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient 
dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzu-
stellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch 
Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 
für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässe-
rungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbe-
träge gering.

•  Schließlich sollen die eigenen Aktien von der Gesellschaft 
auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung ein-
gezogen werden können. Dies soll auch möglich sein, ohne 

•  Den Vermögensinteressen der Aktionäre und dem Ge-
danken des Verwässerungsschutzes wird zudem dadurch 
Rechnung getragen, dass die Veräußerung in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur zu einem 
Preis erfolgen darf, der den Börsenpreis nicht wesentlich un-
terschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungs-
preises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der 
Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei – unter Berück-
sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, 
einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig 
wie möglich zu halten.

•  Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbe-
nen eigenen Aktien zur Bedienung von Arbeitnehmern und 
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft eingeräumten 
Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft einzusetzen. Der 
vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
dient vor allem dem Zweck, von dieser Möglichkeit zukünftig 
Gebrauch machen zu können. Soweit in diesem Zusammen-
hang eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands ausgege-
ben werden sollen, entscheidet nach der aktienrechtlichen 
Zuständigkeitsverteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

•  Um die Abwicklung der Ausgabe von Aktien an Arbeitneh-
mer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft zur Be-
dienung von diesen eingeräumten Bezugsrechten auf Aktien 
der Gesellschaft zu erleichtern, soll es der Gesellschaft zu-
dem ermöglicht werden, die dafür benötigten Aktien auch 
mittels Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu beschaffen 
und eigene Aktien gegebenenfalls auch zur Erfüllung der 
Rückgewähransprüche der Darlehensgeber/Verleiher zu ver-
wenden.

•  Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die eigenen 
Aktien zur Erfüllung von Options- und/oder Wandlungsrech-
ten bzw. -pflichten der Inhaber oder Gläubiger aus von der 
Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften begebenen 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu ver-
wenden. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, 
flexibel zu entscheiden, ob sie bei Ausübung dieser Rechte 
bzw. Pflichten neue Aktien aus bedingtem Kapital, eigene 
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samt EUR 8.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stamm-
aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2019). Den Aktionären ist grundsätzlich ein 
Bezugsrecht zu gewähren. Das gesetzliche Bezugsrecht 
kann auch in der Weise gewährt werden, dass die neuen 
Aktien von einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären mittelbar im Sinne 
von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand 
wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fäl-
len auszuschließen: 

 (i)  soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, die sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, erforderlich 
ist; 

 (ii)  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt 
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 
übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch – falls dieser Betrag geringer ist – im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Hierbei darf 
der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Aus-
stattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreiten. Auf 
die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals sind Ak-
tien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden 
oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschrei-
bungen während der Laufzeit des genehmigten Kapitals 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden. Auf die Höchstgrenze von 10% des Grundka-
pitals sind ferner diejenigen eigenen Aktien der Gesell-
schaft anzurechnen, die während der Laufzeit des ge-
nehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG veräußert werden; 

dass mit der Einziehung eine Kapitalherabsetzung einhergeht. 
Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherab-
setzung erhöht sich ohne Weiteres der auf die verbleibenden 
Stückaktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
pro Aktie und es ändert sich die Anzahl der Stückaktien, in 
die das Grundkapital eingeteilt ist. Der Vorstand soll daher 
ermächtigt werden, die infolge dieser Änderung erforderlich 
werdende Anpassung der Satzung vorzunehmen. Das Gesetz 
sieht in § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ausdrücklich die Möglichkeit 
einer solchen Ermächtigung vor.

  Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und 
Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genann-
ten Fällen im Interesse der Gesellschaft für erforderlich und 
geboten und aus den aufgezeigten Gründen sowohl für sach-
lich gerechtfertigt als auch gegenüber den Aktionären für an-
gemessen. 

  Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats vornehmen. Die Bedingungen 
werden jeweils zu gegebener Zeit so festgelegt werden, 
dass unter Berücksichtigung der jeweiligen Verhältnisse die 
Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesellschaft 
angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird der Haupt-
versammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Er-
mächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu deren 
Verwendung berichten.

7.  Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen geneh-
migten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss sowie entsprechende Satzungsänderung 

Um der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, flexibel Möglich-
keiten der Eigenkapitalaufnahme wahrzunehmen, soll ein ge-
nehmigtes Kapital geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

a)  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich 
zum 12. Juni 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insge-
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sie den Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 Abs. 5 
AktG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-
setzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen 
auszuschließen: 

  (i)  soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, die 
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, er-
forderlich ist; 

  (ii)  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt 
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals insgesamt 10% des Grundkapitals 
nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – falls dieser Betrag geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung. Hierbei darf der Ausgabepreis der neuen Aktien 
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreiten. Auf die Höchst-
grenze von 10% des Grundkapitals sind Aktien an-
zurechnen, die zur Bedienung von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen ausgegeben wurden 
oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschrei-
bungen während der Laufzeit des genehmigten Kapi-
tals in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben wurden. Auf die Höchstgrenze von 10% des 
Grundkapitals sind ferner diejenigen eigenen Aktien 
der Gesellschaft anzurechnen, die während der Lauf-
zeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 
8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden; 

  (iii)   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Ge-
währung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen sowie sonstigen Vermögensgegen-
ständen; 

 (iii)   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewäh-
rung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen sowie sonstigen Vermögensgegenständen; 

 (iv)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. entsprechender -pflich-
ten aus von der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- 
oder Optionsschuldverschreibungen zum Ausgleich 
von Verwässerungen Bezugsrechte auf neue Aktien der 
Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen 
nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. 
nach der Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zu-
stünden; 

 (v)  um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und Pensio-
näre sowie, als Teil der vom Aufsichtsrat festgelegten 
variablen Vorstandsvergütung, an den Vorstand der Ge-
sellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen auszu-
geben. 

  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermäch-
tigt, § 4 Abs. 1 und 4 der Satzung entsprechend der jeweili-
gen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen und 
§ 4 Abs. 4 der Satzung im Falle des Fristablaufs des geneh-
migten Kapitals aufzuheben. 

b)  Es wird folgender neuer § 4 Abs. 4 der Satzung geschaffen:

 „(4)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis ein-
schließlich zum 12. Juni 2024 einmalig oder mehrmals 
um bis zu insgesamt EUR 8.000.000,00 gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den 
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Den Ak-
tionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 
Das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise ge-
währt werden, dass die neuen Aktien von einem Banken-
konsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, 
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a)  Der Vorstand soll hierbei zunächst ermächtigt werden, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auszuschließen, soweit es zum Ausgleich von Spitzen-
beträgen erforderlich ist. Der Bezugsrechtsausschluss zum 
Ausgleich von Spitzenbeträgen beim Genehmigten Kapital 
ist notwendig, um ein technisch durchführbares glattes Be-
zugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der 
mögliche Verwässerungseffekt für die Aktionäre ist auf-
grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

b)  Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, das 
Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszu-
schließen, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen An-
forderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Diese Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gibt 
dem Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß §§ 203 
Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG für einen Betrag 
in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals auszuschließen. 
Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Re-
gelung. Diese Ermächtigung ermöglicht eine kurzfristige 
Aktienplatzierung, d.h. ohne die ansonsten erforderliche 
mindestens zweiwöchige Bezugsfrist, vor der zudem noch 
ein Wertpapierprospekt zu veröffentlichen ist, unter flexibler 
Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse und führt wegen 
der schnelleren Handlungsmöglichkeit in der Regel zu einem 
deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplat-
zierung mit Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Ausga-
bebetrages bzw. -preises kein Kursänderungsrisiko für den 
Zeitraum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. Sie 
liegt damit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
und der Aktionäre. Der Vorstand soll mit dieser Form der Ka-
pitalerhöhung in die Lage versetzt werden, eine für die zu-
künftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der 
Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vorneh-
men zu können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 
gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 

  (iv)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. entsprechen-
der -pflichten aus von der Gesellschaft ausgegebe-
nen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte 
auf neue Aktien der Gesellschaft in dem Umfang zu 
gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung der Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte bzw. nach der Erfüllung 
der Wandlungspflicht als Aktionär zustünden; 

  (v)  um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und Pensio-
näre sowie, als Teil der vom Aufsichtsrat festgeleg-
ten variablen Vorstandsvergütung, an den Vorstand 
der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unterneh-
men auszugeben. 

   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist er-
mächtigt, § 4 Abs. 1 und 4 der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzu-
passen und § 4 Abs. 4 der Satzung im Falle des Fristab-
laufs des genehmigten Kapitals aufzuheben.“ 

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe 
für den Bezugsrechtsausschluss 

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 203 Abs. 
2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Be-
richt über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss und den 
Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht wird wie folgt bekannt ge-
macht: 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, das Grundkapital der Ge-
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich 
zum 12. Juni 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insge-
samt EUR 8.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stamm-
aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmig-
tes Kapital 2019). 
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von Unternehmen, Beteiligungen hieran oder sonstige Ver-
mögensgegenstände zur Verbesserung der Wettbewerbs-
position zu erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht im 
Einzelfall darin, den Erwerb eines Unternehmens, eines Un-
ternehmensteils, einer Beteiligung an einem Unternehmen 
oder von sonstigen Vermögensgegenständen über die Ge-
währung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft durchzu-
führen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisi-
tionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig 
die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwer-
benden Gesellschaft verlangen, um weiter (indirekt) am Er-
trag ihres zu veräußernden Vermögens partizipieren zu kön-
nen. Um auch solche Akquisitionen tätigen zu können, muss 
die Gesellschaft die Möglichkeit haben, eigene Aktien als 
Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermäch-
tigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft 
die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gele-
genheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu 
können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar 
jeweils zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote 
und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Ak-
tionäre (nicht aber zu einer wertmäßigen Verwässerung da 
sich der Wert der Gesellschaft erhöht). Bei Einräumung ei-
nes uneingeschränkten Bezugsrechts wäre aber der Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen 
gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit 
für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile 
wären nicht erreichbar. 

  Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen Vermögensgegenständen konkretisieren, wird 
der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem Genehmigten 
Kapital zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonsti-
gen Vermögensgegenständen gegen Ausgabe neuer Aktien 
Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der 
Unternehmens- oder Beteiligungserwerb bzw. der Erwerb 

im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreiten darf, wird dem Interesse der Aktionäre an 
einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung ge-
tragen. Der Vorstand wird den Ausgabepreis so nahe an dem 
dann aktuellen Börsenpreis festlegen, wie dies unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich 
ist, und sich um eine marktschonende Platzierung der neuen 
Aktien bemühen. 

  Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist auf 
einen Anteil von höchstens 10% des Grundkapitals be-
schränkt. Auf diese Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, 
die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldver-
schreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, 
sofern diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
des genehmigten Kapitals in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben wurden; auf diese Höchstgrenze von 
10% des Grundkapitals sind ferner diejenigen eigenen Aktien 
der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit des 
genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußert werden. Diese Anrechnungen erfol-
gen im Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen 
Verwässerung ihrer Beteiligung. 

c)  Der Vorstand soll zudem im Rahmen des Genehmigten Ka-
pitals ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sach-
einlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen sowie sonstigen Vermögensgegenstän-
den auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss soll dem Zweck dienen, den Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen sowie von sonstigen Vermögensgegenstän-
den (wie z.B. Anlagen, Rechte, geistiges Eigentum) gegen 
Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. 
Die Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb. Sie muss 
jederzeit in der Lage sein, an den internationalen Märkten 
im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu 
können. Dazu gehört auch die Option, Unternehmen, Teile 
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aktien für viele börsennotierte Aktiengesellschaften als 
wichtiges Instrument zur Stärkung von Einsatzbereitschaft 
und Loyalität der Mitarbeiter erwiesen. Sie hat selbständige 
Bedeutung neben den sonst bestehenden Möglichkeiten der 
Mitarbeiterbeteiligung wie der Ausgabe von Optionen oder 
Wandelschuldverschreibungen an Mitarbeiter oder sons-
tigen erfolgsbezogenen Vergütungskomponenten. Um im 
Rahmen der Mitarbeiterincentivierung ein vielfältiges Inst-
rumentarium zur Verfügung zu haben, soll die Gesellschaft 
in die Lage versetzt werden, unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre Belegschaftsaktien auszugeben. 

  Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand 
und Aufsichtsrat den Bezugsrechtsausschluss in den ge-
nannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen, auch unter 
Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden 
Verwässerungseffekts, für sachlich gerechtfertigt und für 
angemessen. 

  Pläne zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals bestehen 
derzeit nicht.

  Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils über die 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 berichten. 

8.  Anpassung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und Er-
höhung des bedingten Kapitals

  Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 
12. Juli 2018 unter TOP 8 den Vorstand ermächtigt, Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnenn-
betrag von bis zu EUR 100.000.000,00 zu begeben, die in 
insgesamt 5.081.250 neue, auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Gesellschaft gewandelt werden können, sowie ein 
entsprechendes bedingtes Kapital in Höhe von bis zu EUR 
5.081.250,00 geschaffen.

  Um die Finanzierungsmöglichkeiten für die Gesellschaft zu 
verbessern, sollen die Anzahl der Aktien, in die gewandelt 
werden kann, an das inzwischen erhöhte Grundkapital an-
gepasst und von 5.081.250 auf 8.000.000 erhöht werden.

von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Gewährung 
von Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch 
der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen. Ba-
sis für die Bewertung der Aktien der Gesellschaft einerseits 
und der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile, 
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensge-
genständen andererseits werden neutrale Wertgutachten von 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und/oder renommierten 
internationalen Investmentbanken sein.

d)  Weiterhin sieht der Beschlussvorschlag vor, dass der Vor-
stand ermächtigt werden soll, das Bezugsrecht der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, soweit 
es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. -pflichten aus von der Gesellschaft aus-
gegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien der Gesellschaft in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- 
bzw. Optionsrechts oder nach der Erfüllung der Wandlungs-
pflicht als Aktionär zustehen würde. Entsprechende Wandel- 
oder Optionsschuldverschreibungen haben zur erleichterten 
Platzierung am Kapitalmarkt einen Verwässerungsschutz, 
der vorsieht, dass den Inhabern oder Gläubigern bei nachfol-
genden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
eingeräumt werden kann, wie es Aktionären zusteht. Sie wer-
den damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die 
Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungs-
schutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Ak-
tionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Dies dient 
der erleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen und 
damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Fi-
nanzstruktur der Gesellschaft.

e)  Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 
schließlich ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats den Bezugsrechtsausschluss zu dem Zweck zu 
beschließen, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und Pen-
sionäre sowie, als Teil der vom Aufsichtsrat festgelegten 
variablen Vorstandsvergütung, an den Vorstand der Gesell-
schaft und mit ihr verbundener Unternehmen zu begeben. In 
der Vergangenheit hat sich die Ausgabe von Belegschafts-
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 Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts

Anmeldung
 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich bis zum 6. Juni 2019, 24:00 Uhr 
(MESZ), unter der nachstehenden Adresse

ERWE Immobilien AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

 angemeldet und den von ihrem depotführenden Institut erstell-
ten Nachweis erbracht haben, dass sie am 23. Mai 2019, 0:00 
Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag / Record Date), Aktionär der Ge-
sellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-
besitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in 
deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Für die Wahrung 
der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesell-
schaft entscheidend.

Bedeutung des Nachweisstichtags
 Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Um-
fang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der 
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteils-
besitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des 
Stimmrechts bemessen sich nach dem Aktienbesitz des Aktio-
närs zum Nachweisstichtag. Die Aktien werden am Nachweis-
stichtag oder bei Anmeldung zur Hauptversammlung nicht ge-
sperrt; vielmehr können Aktionäre über ihre Aktien auch nach 
dem Nachweisstichtag und nach Anmeldung weiterhin frei verfü-
gen. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 
der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und 
den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Aktionäre, die 
ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag vollständig oder teilweise 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Be-
schlüsse zu fassen:

 a)  Satz 1 der von der Hauptversammlung der Gesellschaft 
am 12. Juli 2018 unter TOP 8 beschlossenen Ermächti-
gung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen und zum Bezugsrechtsausschluss wird 
wie folgt neu gefasst:

 
   „Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis einschließlich zum 11. Juli 2023 einmalig 
oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen 
lautende Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
oder eine Kombination dieser Instrumente (nachfol-
gend zusammen auch „Schuldverschreibungen“) im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit 
einer Laufzeit von längstens zehn Jahren zu begeben 
und den Inhabern bzw. Gläubigern (nachfolgend zu-
sammen „Inhaber“) von Wandel- bzw. Optionsschuld-
verschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf bis 
zu insgesamt 8.000.000 neue, auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der 
Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren.“

  Im Übrigen bleibt die Ermächtigung unverändert.

 b) § 4 Abs. 5 S. 1 der Satzung wird wie folgt ersetzt: 
 
  „ Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 

8.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 8.000.000 neu-
en auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 2018).“
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 Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch 
im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte An-
meldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vor-
stehenden Bestimmungen erforderlich.

 Der Widerruf der Bevollmächtigung kann auch durch persön-
liche Teilnahme des Vollmachtgebers an der Hauptversamm-
lung erfolgen. Aktionäre können für die Vollmachterteilung den 
Vollmachtabschnitt auf der Rückseite der Eintrittskarte, die sie 
nach der Anmeldung erhalten, verwenden. Bevollmächtigungen 
können aber auch auf beliebige andere formgerechte Weise er-
folgen. 

 Für eine etwaige Übersendung der Bevollmächtigung, des Nach-
weises bzw. des Widerrufs an die Gesellschaft bieten wir folgen-
de Adresse an:
 
ERWE Immobilien AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

 Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft
 Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich durch 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die das Stimm-
recht gemäß den Weisungen der Aktionäre ausüben, 
vertreten zu lassen. Die Vollmacht ist in Textform  
(§ 126b BGB) zu erteilen und muss Weisungen für die Ausübung 
des Stimmrechts enthalten. Dazu kann das Formular verwendet 
werden, das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte 
zugesandt wird.

Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine Weisung 
erteilt wird, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei diesen 
Punkten der Stimme enthalten. Die weiteren Hinweise zur Be-
vollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kön-
nen die Aktionäre den Unterlagen entnehmen, die ihnen nach 
erfolgter Anmeldung übersandt werden.

veräußern, sind daher – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage 
des Nachweises des Anteilsbesitzes – gleichwohl zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
berechtigt. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstich-
tag haben demnach keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur 
Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechen-
des gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. 
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen 
und ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwerben, kön-
nen nicht an der Hauptversammlung teilnehmen und sind auch 
nicht stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit be-
vollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 
Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für eine etwaige 
Dividendenberechtigung.

Verfahren für die Stimmabgabe

Stimmrechtsvertretung
 Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung 
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung, eine andere Person oder durch von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform (§ 126b BGB). Entsprechende Vordrucke und weitere 
Informationen erhalten die Aktionäre auf ihre ordnungsgemäße 
Anmeldung.

 Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß  
§ 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 
AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen kön-
nen für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen 
vorsehen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinsti-
tut, eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 
AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichge-
stellte Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen 
wollen, mit den Vorgenannten über die Form der Vollmacht ab.
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ERWE Immobilien AG
c/o HILLERMANN CONSULTING
Streit´s Hof
Poststraße 14/16
20354 Hamburg

 Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten. Für die Berechnung der Ak-
tienbesitzzeit gilt § 70 AktG.

 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zu-
geleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 
Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft 
(http://www.erwe-ag.com im Bereich „Investor Relations/Haupt-
versammlung“) veröffentlicht.
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge
 Aktionäre können gemäß §§ 126, 127 AktG Gegenanträge zu den 
Vorschlägen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats stellen 
und Wahlvorschläge machen. Dies gilt auch für Vorschläge zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Gegenanträge einschließlich 
einer etwaigen Begründung sowie Wahlvorschläge von Aktionä-
ren sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

ERWE Immobilien AG
c/o HILLERMANN CONSULTING
Streit´s Hof
Poststraße 14/16
20354 Hamburg

 Ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis 
zum 29. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft zuge-
hen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.
erwe-ag.com im Bereich „Investor Relations/Hauptversamm-
lung“) einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen 
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 
der Gesellschaft veröffentlicht.

 Wir bitten, Vollmachten mit Weisungen bis 12. Juni 2019 (Zu-
gang bis 18:00 Uhr, MESZ) an folgende Adresse zu übersenden:

ERWE Immobilien AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

 Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Wei-
sungen an die Stimmrechtsvertreter noch bis zum Ende der 
Generaldebatte auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur 
Hauptversammlung in Textform erteilt, geändert oder widerru-
fen werden. Ein entsprechendes Formular erhalten teilnahme-
berechtigte Aktionäre bzw. ihre Vertreter am Tag der Hauptver-
sammlung an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung.

  Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevoll-
mächtigten Dritten gilt automatisch als Widerruf der zuvor an 
Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten und Weisungen.

 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine 
Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die Weisung an 
die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt ent-
sprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

 Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 
131 Abs. 1 AktG

Ergänzungsanträge
 Aktionäre, die zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals der Gesellschaft oder den anteiligen Betrag von 
EUR 500.000 erreichen, können von der Gesellschaft gemäß  
§ 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen 
muss der Gesellschaft schriftlich bis spätestens zum 13. Mai 
2019, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Bitte richten Sie ein entspre-
chendes Verlangen an:
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Hinweise zum Datenschutz
 Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine 
Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene 
Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies ge-
schieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen 
der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

 Die ERWE Immobilien AG verarbeitet Ihre Daten als Verant-
wortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der 
DSGVO finden Sie im Internet auf der Webseite http://www.er-
we-ag.com im Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“.

Frankfurt am Main, im Mai 2019

ERWE Immobilien AG
Der Vorstand

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Kon-
zerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen Unter-
nehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Be-
urteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

 Unterlagen für Aktionäre und Veröffentlichung auf der Inter-
netseite gemäß § 124a AktG
 Diese Einladung zur Hauptversammlung, die zugänglich zu ma-
chenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere 
Informationen, insbesondere zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung, stehen 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

 http://www.erwe-ag.com im Bereich „Investor Relations/Haupt-
versammlung“

 zur Verfügung. Dort werden auch die festgestellten Abstim-
mungsergebnisse veröffentlicht. Die genannten Unterlagen wer-
den auch in der Hauptversammlung ausliegen.

 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das 
Grundkapital der Gesellschaft in 16.562.922 Stückaktien einge-
teilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eige-
nen Aktien, so dass die Gesamtzahl der teilnahme- und stimm-
berechtigten Aktien 16.562.922 Stück beträgt.
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